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die entsprechende Kombinat ion mit  operat iven Maßnahmen aus

gerichtet sein. Das hat nicht nur bezügl ich der takt ischen 

Gestal tung strafprozessualer Prüfungshandlungen Bedeutung. 

Mit tels der Best immung des günst igsten Zeitpunktes der Real i

s ierung von Prüfungshandlungen sol l  das auf Grund der nicht 

vorangegangenen operat iven Bearbeitung objekt iv beim Unter

suchungsorgan vorhandene Informationsdef iz i t  auf ein Minimum 

reduziert  werden. Auch bei eigenen Feststel lungen der Unter

suchungsorgane des MfS sowie bei Hinweisen und Mit tei lungen, 

die ein Reagieren des MfS mit  den Mit teln staat l icher Unter

suchungstät igkeit  erfordern, ist  durch die zuständige opera

t ive Diensteinheit  in enger kameradschaft l icher Zusammenarbeit  

mit  der verantwort l ichen Untersuchungsabtei lung ein hohes Maß 

an Informationen zur (mögl icherweise) vor l iegenden Straftat und 

zum (mögl ichen) Straftäter vor Durchführung einer Verdächt igen- 

befragung zu erarbeiten. Dabei sol l te die Entscheidung zum Zeit

punkt der Real is ierung von Verdächt igenbefragungen einerseits 

gewissenhaft  davon best immt werden, ob die Abwendung von Schä

den und Gefahren ein unverzügl iches Reagieren des MfS erfor

dert ,  oder ob operat ive Kontrol lmaßnahmen das Entstehen von 

Schäden und Gefahren in vertretbarem Maße ausschalten bzw. 

unter Kontrol le halten können, bis die gesetzl iche Frist  zur 

mögl ichen Nutzung des Anlasses für die Verdächt igenbefragung 

soweit  ausgeschöpft  wird, daß durch die zuständige operat ive 

Diensteinheit  in dieser Fr ist  notwendige Informationen als Vor

aussetzung für eine zielgerichtete und qual i f iz ierte Verdachts

hinweisprüf ung erarbeitet und der Untersuchungsabtei lung zur 

Verfügung gestel l t  werden können.

In Abhängigkeit  von den zu real is ierenden Sicherheitsbedürfnis- 

sen geht es nicht darum, bei derart igen Ausgangssituat ionen 

so schnel l  wie mögl ich strafprozessuale Prüfungshandlungen 

durchzuführen, sondern im Sinne der Gesamtaufgabenstel lung 

des MfS muß es darum gehen, qual i f iz iert ,  z ielgerichtet mit  

entsprechenden operat iv erarbeiteten Erkenntnissen und zum


